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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 24.04.1992

Norm

JN §1 CVIII

WRG §39

WRG §137

WRG §138

Rechtssatz

Im Anwendungsbereich des § 39 WRG besteht eine konkurrierende Zuständigkeit zwischen den ordentlichen Gerichten

und der Wasserrechtsbehörde. Deren Kognition erstreckt sich dabei vor allem auf Erlassung wasserpolizeilicher

Aufträge nach § 138 WRG bzw die Durchführung von Strafverfahren nach § 137 dieses Gesetzes, dagegen fällt die aus

dem Titel der Besitzstörung gerichtete Klage ebenso in die Zuständigkeit der ordentlichen Gerichte wie die aus dem

Nachbarrecht abgeleiteten Ansprüche sowie die Ansprüche auf Schadenersatz.
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